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Kurzgutachten
zu den rechtlichen Folgen einer möglichen Einstufung von Hausmüllverbrennungsschlacke als gefährlich
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Hohenzollerndamm 122, 14199 Berlin



erstellt im Auftrag der Interessengemeinschaft der Aufbereiter und Verwerter von Müllverbrennungsschlacken (IGAM) und der Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V. (ITAD)


Berlin, im Februar 2026
A. 
Zusammenfassende Würdigung 
Das neue Einstufungskriterium der spezifischen Oberfläche von metallischem Kupfer in der CLP-VO kann, vorbehaltlich weiterer tatsächlicher Untersuchungen und Bewertungen, potentiell aufgrund einer vorzunehmenden „Worst-Case“ Betrachtung zur Folge haben, dass HMV-Schlacke und NE-Konzentrate künftig als gefährlicher Abfall eingestuft werden (Ziff. C. II. 1.).
Allerdings bestehen an dem maßgeblichen Oberflächenkriterium für metallisches Kupfer in der CLP-VO vor dem Hintergrund fehlender Untersuchungsmethoden rechtliche Zweifel im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit tragenden rechtsstaatlichen Grundsätzen der Europäischen Union (Ziff. C. II. 2.). 
Um einen EU-rechtskonformen Vollzug zu gewährleisten müssen (rechts- und vollzugssichere) Auslegungskriterien erarbeitet werden, mit denen in Konkretisierung der AVV und der AbfallRRL eine praxistaugliche (Untersuchungs- und) Bewertungsmethodik für metallisches Kupfer im Sinne der CLP-VO festgelegt wird (Ziff. C. II. 3.).

Eine mögliche Neueinstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten als gefährlicher Abfall führt zu erheblichen Rechtsfolgen über die gesamte Kette der Abfallbewirtschaftung. Betroffen sind insbesondere Thermische Abfallbehandlungsanlagen und Schlacken-Aufbereitungsanlagen. Aber auch die Verwertung und Deponierung von HMV-Schlacke wäre mit erheblich verschärften rechtlichen Anforderungen konfrontiert. Hierbei handelt es sich insbesondere um die folgenden Konsequenzen: 
So bedürfte die Zulassung von Schlacken-Aufbereitungsanlagen zukünftig voraussichtlich in jedem Fall der Durchführung eines förmlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens (C. III. 1.).
Außerdem kann die Neueinstufung bei einer künftigen Behandlung, Lagerung oder dem Umschlag von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten zu einer Änderung des Betriebs einer Anlage führen, und es daher der Durchführung eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bedürfen. Daneben müssen Anlagenbetreiber von thermischen Abfallbehandlungsanlagen, Schlacken-Aufbereitungsanlagen und sonstigen Behandlungs- und Verwertungsanlagen damit rechnen, dass aufgrund der veränderten Einstufung verschärfte materiellrechtliche Anforderungen mittels nachträglicher Anordnungen durchgesetzt werden (Ziff. C. III. 2.). 
Für thermische Abfallbehandlungsanlagen und Schlacken-Aufbereitungsanlagen gelten zudem deutlich verschärfte Anforderungen (Überwachung, Registerpflicht, Entsorgungsnachweispflicht, Erlaubnispflicht) aufgrund des KrWG (Ziff. C. IV.). 
Die Neueinstufung von metallischem Kupfer kann zudem dazu führen, dass HMV-Schlacke und NE-Konzentrate künftig nicht mehr als „nicht wassergefährdend“ eingestuft werden können (Ziff. C. V.), und die Pflichten der AwSV daher in jedem Fall gelten.
Ab Überschreitung einer Mengenschwelle von 200 Tonnen können für thermische Abfallbehandlungsanlagen und Schlacken-Aufbereitungsanlagen zudem die Pflichten der 12. BImSchV gelten (Ziff. C. VI.).
Auch würde die Neueinstufung zu einer Akzeptanzminderung im Hinblick auf die Nutzung als Ersatzbaustoff führen, und damit den Zweck der Förderung der Kreislaufwirtschaft unterlaufen Ziff. C. VII.).
Die Einstufung von HMV-Schlacke würde außerdem dazu führen, dass abfallrechtliche Planfeststellungsbeschlüsse angepasst werden müssten, ein Wertungswiderspruch zur DepV entstünde, und der Deponiebetreiber in einem deutlich engeren Rhythmus Kontrolluntersuchungen durchführen müsste (Ziff. C. VIII.). 
Schließlich würde eine veränderte Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten zu umfangreichen Einschränkungen im Hinblick auf die Verbringung zwischen den Mitgliedstaaten der Union und außerhalb der Union gelten (Ziff. C. IX.).


B. Sachverhalt und Fragestellungen
Zum 20.10.2024 ist die Verordnung (EU) 2024/2564 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (nachfolgend: „CLP-VO“) hinsichtlich der harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung bestimmter Stoffe in Kraft getreten. Sie gilt ab dem 01.05.2026 und führt zu Änderungen der umfassten gefährlichen Stoffe und deren Einstufung.
Konkret wird nach Anhang VI Teil 3 Tabelle 3 der novellierten CLP-VO nun Kupfer mit einer spezifischen Oberfläche > 0,67 mm2/mg als gewässergefährdend (Aquatic Acute 1 und Aquatic Chronic 1) mit der Kodierung H400 und H410 eingestuft. 
Dies könnte zur Folge haben, dass nicht aufbereitete Hausmüllverbrennungsschlacke (nachfolgend: „HMV-Schlacke“) und bei der Aufbereitung erzeugte Nicht-Eisenmetall-Konzentrate (nachfolgend: „NE-Konzentrate“), die auch metallisches Kupfer enthalten, künftig als ökotoxisch (HP 14) nach Anhang III der Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) eingestuft werden können.
Zwar kann für HMV-Schlacke in der Regel angenommen werden, dass sie als nicht gefährlicher Abfall unter den Abfallschlüssel 19 01 12 der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) fällt (siehe hierzu den Praxisleitfaden der Verbände IGAM und ITAD, Teil 2); diese Bewertung könnte sich aber unter Berücksichtigung der Änderung der Einstufung von Kupfer im Rahmen der CLP-Verordnung ändern, sodass HMV-Schlacke künftig als gefährlicher Abfall unter den Abfallschlüssel 19 01 11* subsumiert werden muss. 
Vor diesem Hintergrund wurde die Kanzlei AVR um eine rechtliche Einschätzung zu den Auswirkungen einer möglichen Einstufung von HMV-Schlacke und der aufbereiteten NE-Konzentrate als gefährlicher Abfall entlang der Wertschöpfungskette der Abfallbewirtschaftung, insbesondere aber für thermische Abfallbehandlungsanlagen und Schlacken-Aufbereitungsanlagen, gebeten.
Besonders zu betrachten waren die Konsequenzen für 
· neue und bestehende immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für verschiedene Anlagentypen (MVA, HMV-Aufbereitungsanlagen und Lager) (hierzu Ziff. III.),
· Registerpflichten, Nachweispflichten nach der NachwV, Erlaubnispflichten nach der AbfAEV und die Betriebsorganisation (hierzu Ziff. IV.),
· die Anforderungen des Wasserrechts, insbesondere der AwSV (hierzu Ziff. V.),
· das Störfallrecht (hierzu Ziff. VI.),
· die Verwertung (etwa als Ersatzbaustoff oder Deponieersatzbaustoff) und die Beseitigung (etwa auf Deponien) (hierzu Ziff. VII. und VIII.),
· die Abfallverbringung (hierzu Ziff. IX.).

C. Rechtliche Würdigung
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen für die Einstufung von HMV-Schlacke (hierzu Ziff. I.) werden zunächst rechtliche Zweifel an der EU-Rechtskonformität der Neueinstufung von Kupfer in der CLP-VO dargelegt und begründet (hierzu Ziff. II.). 
Im Anschluss werden die genehmigungsrechtlichen Konsequenzen (hierzu Ziff. III.), die Konsequenzen für die Überwachung und die Betriebsorganisation nach dem KrWG (hierzu Ziff. IV.), die wasser- und störfallrechtlichen Konsequenzen (hierzu Ziff. V. und VI.), die Konsequenzen für die Verwertung und Beseitigung auf Deponien (hierzu Ziff. VII. und VIII.) und die Konsequenzen für die Abfallverbringung (hierzu Ziff. IX.), für den Fall einer möglichen Einstufung von HMV-Schlacke (und von NE-Konzentraten) als gefährlicher Abfall dargestellt.

I. Rechtliche Grundlagen für die Einstufung von HMV-Schlacke
Gefährlicher Abfall ist nach der Begriffsbestimmung der RL 2008/98/EG (nachfolgend die „AbfallRRL“) Abfall, der eine oder mehrere der in Anhang III der AbfallRRL aufgeführten gefährlichen Eigenschaften aufweist. In Umsetzung der AbfallRRL und des europäischen Abfallverzeichnisses (Art. 7 Abs. 1 AbfallRRL i.V.m. der Entscheidung 2000/532/EG) sowie auf der Grundlage von §§ 3 Abs. 5 und 48 Satz 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) hat die Bundesregierung mit der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) die Bezeichnung von Abfällen und deren Einstufung nach ihrer Gefährlichkeit vorgenommen. Gefährliche Abfälle sind in der Anlage zur AVV mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet (§ 3 Abs. 1 AVV).
HMV-Schlacke umfasst Schlacken (Rohschlacke, Frischschlacke, aufbereitete Schlacke, Fertigschlacke, gealterte Schlacke) aus Rostfeuerungsanlagen zur thermischen Abfallbehandlung von Siedlungsabfällen und Gewerbeabfällen – und somit auch der sog. EBS-Kraftwerke (vgl. die Begriffsbestimmung in dem Praxisleitfaden der Verbände IGAM und ITAD zur Einstufung von HMV-Schlacke, dort S. 8 (nachfolgend: „Praxisleitfaden“); siehe zur Begriffsdefinition auch § 2 Nr. 28 der Ersatzbaustoffverordnung (EBV); nach der FAQ (Version 3) der LAGA zur EBV werden Hausmüllverbrennungsasche und HMV-Schlacke synonym behandelt (dort S. 27)). Für diese HMV-Schlacke kann nach dem Praxisleitfaden im Regelfall angenommen, dass sie als nicht gefährlicher Abfall einzustufen und daher dem Abfallschlüssel 19 01 12 und der Abfallbezeichnung „Rost- und Kesselasche sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11* fallen“ zuzuordnen ist.
In Abgrenzung hierzu fallen unter den Abfallschlüssel 19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten. Ein Abfall wird nach Nr. 2.2.1. und 2.2.2. der Anlage zur AVV als gefährlich eingestuft, wenn dieser relevante gefährliche Stoffe enthält, aufgrund derer er eine oder mehrere gefahrenrelevanten Eigenschaften HP1 bis HP 15 des (insofern unmittelbar geltenden) Anhang III der AbfallRRL aufweist, wobei auf die Konzentration von Stoffen im Abfall abzustellen ist.
In Anhang III der AbfallRRL wird Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren für einen oder mehrere Umweltbereiche darstellt oder darstellen kann als „ökotoxisch“ der gefahrrelevanten Eigenschaft HP 14 zugeordnet. Maßgebliches Zuordnungskriterium sind insbesondere die Gefahrenhinweise H400 und H410 in Abhängigkeit der Konzentration des jeweiligen Stoffs. 
Die (novellierte) CLP-VO enthält ausführliche Kriterien für die Bewertung von Stoffen und die Festlegung der Gefahreneinstufung. Zwar gilt die CLP-VO nicht für Abfälle (Art. 1 Abs. 3 der CLP-VO), jedoch nimmt Anhang III der AbfallRRL auf die dort aufgeführten Gefahrenhinweise, Einstufungskriterien und insbesondere die harmonisierten Einstufungen (Tabelle 3 in Anhang VI Teil 3 der CLP-VO) Bezug. Daher erfolgt die Einstufung von Stoffen nach der CLP-VO, während das Vorkommen gefährlicher Stoffe in Abfällen nach der AbfallRRL zu bewerten ist. Für die Zwecke der Bewertung, ob der Abfall nach der AbfallRRL gefahrenrelevante Eigenschaften aufweist und damit letztlich die Einstufung des Abfalls, kann ergänzend der Technische Leitfaden der Europäischen Kommission zur Abfalleinstufung (2018/C 124/01; nachfolgend: „Technischer Leitfaden“) herangezogen werden.
Im Zuge der Novelle der CLP-VO wurde metallischem Kupfer mit einer spezifischen Oberfläche > 0,67 mm2/mg die Gefahrenhinweise H400 und H410 (Aquatic Acute 1 und Aquatic Chronic 1) zugeordnet. Metallisches Kupfer kommt grundsätzlich auch in HMV-Schlacke und NE-Konzentraten vor. Ob HMV-Schlacke und NE-Konzentrate nach Anhang III der AbfallRRL die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 aufweisen, ist damit insbesondere von der Überschreitung der maßgeblichen Konzentration dieses Stoffes in dem Abfall abhängig. 
Nach dem Technischen Leitfaden erfordert die (gefahrenrelevante) Bewertung und Einstufung von Abfällen die Entnahme einer repräsentativen Stichprobe und einer chemischen Analyse (Ziff. 3.2.1 des technischen Leitfadens), um hinreichende Informationen über die Zusammensetzung des Abfalls und das Vorhandensein und den Anteil gefährlicher Stoffe zu generieren, sofern nicht auf anderem Weg (etwa des Herstellungsprozesses) die Eingangsstoffe und Zwischenprodukte bekannt sind. Sofern auf diese Weise hinreichende Informationen vorliegen, kann berechnet werden ob die maßgeblichen Konzentrationen der gefahrenrelevanten Eigenschaften (hier HP 14) überschritten werden.

II. Zur EU-Rechtskonformität des Einstufungskriteriums von Kupfer in der CLP-VO

1. Fehlen praktikabler Untersuchungsmethoden und dessen Folgen
Auf der Grundlage des vorstehenden Rechtsrahmens kann das neue Einstufungskriterium von metallischem Kupfer potentiell aufgrund einer vorzunehmenden „Worst-Case“ Betrachtung wegen fehlender Untersuchungsmethoden zur Folge haben, dass HMV-Schlacke und NE-Konzentrate künftig als gefährlicher Abfall eingestuft werden. Im Einzelnen:
Für die Prüfung, ob metallisches Kupfer mit einer spezifischen Oberfläche > 0,67 mm2/mg im Abfall vorhanden ist, stehen derzeit keine praktikablen Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Zur Bestimmung des Masseanteils der maßgeblichen Kupferpartikel, die die maßgebliche spezifische Oberfläche aufweisen, müssten diese mit sehr hohem Aufwand unter Aufarbeiten großer Proben zunächst freigesetzt und isoliert werden. Zur Quantifizierung müssten diese dann nach der spezifischen Oberfläche sortiert werden. Standardisierte Methoden zur Bestimmung der Anteile von Stoffen, die eine bestimmte spezifische Oberfläche aufweisen, fehlen allerdings. Es ist daher davon auszugehen, dass repräsentative Stichproben zur Bestimmung der Konzentration des einstufungsrelevanten Kupfers nicht mit geeigneten Methoden analysiert werden können. Dies wirft die Frage der Verhältnismäßigkeit der Methoden auf (hierzu unter Ziff. 2.). 
Das Fehlen praktikabler bzw. geeigneter Methoden hätte zur Konsequenz, dass es nach dem Technischen Leitfaden auf eine „Worst-Case“ Betrachtung ankommt. Denn für den Fall, dass der Eigentümer des Abfalls Kenntnis von den Elementen, nicht aber von den Stoffen hat, die im Abfall enthalten sind, sollte nach dem Technischen Leitfaden vom Ansatz der „vernünftigerweise anzunehmenden Worst-Case-Stoffe“ für die einzelnen ermittelten Elemente ausgegangen werden. Diese „Worst-Case-Stoffe“ sollten nach dem Technischen Leitfaden für jede gefahrrelevante Eigenschaft ermittelt und anschließend für die Bewertung gefahrenrelevanter Eigenschaften berücksichtigt werden (Anhang 4 Ziff. 4.2.1. des Technischen Leitfadens). 
Auch das Vorsorgeprinzip fordert nach der Rechtsprechung des EuGH, dass ein Abfall, der in einen Spiegelcode des europäischen Abfallverzeichnisses eingestuft werden kann, dann, wenn es dem Besitzer dieses Abfalls nach einer möglichst umfassenden Risikobewertung unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des konkreten Falles praktisch unmöglich ist, das Vorhandensein gefährlicher Stoffe festzustellen oder die gefahrenrelevanten Eigenschaften dieses Abfalls zu beurteilen, als gefährlicher Abfall einzustufen ist (EuGH, Urteil vom 28.03.2019 – C-487/17, C-488/17, C-489/17).
Die am Vorsorgeprinzip orientierte „Worst-Case-Betrachtung“ kann für HMV-Schlacke und NE-Konzentrate im Hinblick auf den einstufungsrelevanten Stoff Kupfer mit einem spezifischen Oberflächenkriterium zur Folge haben, dass mangels vorhandener Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der Konzentration, der gesamte Anteil des Elements Kupfer im Abfall anzusetzen ist, sofern es sich hierbei nicht um reine Metalllegierungen in massiver Form handelt (Nr. 2.2.4 der Anlage zur AVV).
Dies kann aufgrund der vorzunehmenden Berechnung im Ergebnis dazu führen, dass HMV-Schlacke und NE-Konzentrate künftig als gefährlicher Abfall und damit dem Abfallschlüssel 19 01 11* zugeordnet werden.
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Technische Leitfaden insbesondere im Hinblick auf die „Worst-Case“ Betrachtung nicht verbindlich ist. Bei dem Technischen Leitfaden handelt es sich um eine bloße „Information der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union“ zur korrekten Auslegung und Anwendung der AbfallRRL, und damit höchstens um eine unverbindliche Empfehlung im Sinne von Art. 288 Abs. 5 AEUV. Daher stellt der Leitfaden auch klar, dass mit diesem einer etwaigen Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) nicht vorgegriffen wird. Damit kommt dem Technischen Leitfaden nur eine im Vollzug zu berücksichtigende Auslegungsfunktion zu (vgl. auch EuGH, Urteil vom 13.12.1989 - Rs C - 322/88 – NZA 1991, 283 Rz. 18). Er ersetzt nicht eine den Grundsätzen der Rechtssicherheit und Verhältnismäßigkeit genügende Handhabung der CLP-Verordnung.


2. Zur Vollzugstauglichkeit des maßgeblichen Einstufungskriteriums
Die Bestimmung des maßgeblichen Stoffs (metallisches Kupfer) in HMV-Schlacke und NE-Konzentraten hängt damit maßgeblich auch von vollzugstauglichen Kriterien in der CLP-VO ab. Daran bestehen gewichtige Zweifel, konkret an der Vereinbarkeit des maßgeblichen Einstufungskriterium der spezifischen Oberfläche für Kupfer in der CLP-VO mit tragenden rechtsstaatlichen Grundsätzen der Europäischen Union, insbesondere mit den Grundsätzen der Rechtssicherheit und der Verhältnismäßigkeit. Insofern bedarf es einer weiteren, vertieften europarechtlichen Prüfung unter Berücksichtigung der folgenden Erwägungen:
Der vom Europäischen Gerichtshof als grundlegendes Prinzip des Gemeinschaftsrechts anerkannte Grundsatz der Rechtssicherheit verlangt, dass eine Regelung klar und bestimmt ist, damit der Rechtsunterworfene seine Rechte und Pflichten unzweideutig erkennen und somit seine Vorkehrungen treffen kann (siehe etwa EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010 – C-343/09). Es geht um die Voraussehbarkeit der unter das Gemeinschafts- bzw. Unionsrechtrecht fallenden Tatbestände und Rechtsbeziehungen (vgl. EuGH, Urteil vom 15. Februar 1996 – C-63/93). Zwar hängt die maßgebliche Zuordnung von metallischem Kupfer, als von der CLP-VO erfasstem Stoff, von einem spezifischen (und damit eindeutig festgelegtem) Oberflächenkriterium ab. Dieses Tatbestandsmerkmal ist allerdings mangels vorhandener praktikabler Untersuchungsmethoden nicht vollziehbar (vgl. die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 1.). Damit ist für die betroffenen Bewirtschafter von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten unter Zugrundlegung der Berechnungsmethoden der AVV und der AbfallRRL im Ergebnis nicht eindeutig erkennbar, ob diese Abfälle als gefährlich eingestuft werden müssen. 
Der vom EuGH ebenfalls als tragende Säule des europäischen Rechts anerkannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlangt insbesondere, dass die Maßnahmen bzw. Rechtsakte zur Erreichung der mit der fraglichen Regelung zulässigerweise verfolgten Ziele geeignet und erforderlich sind, wobei, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl stehen, die am wenigsten belastende zu wählen ist und die dadurch bedingten Nachteile in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen müssen (vgl. etwa EuGH, Urteil vom 13.11.1990 - 331/88 und Urteil vom 8. Juli 2010 – C-343/09). Die CLP-VO verfolgt insbesondere das Ziel der Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit und Umwelt, indem Kriterien für die Einstufung von Stoffen und die Vorschriften für die Kennzeichnung gefährlicher Stoffe harmonisiert werden (Art. 1 Abs. 1 lit. a) der CLP-VO). Das Kriterium der spezifischen Oberfläche von > 0,67 mm2/mg ist hier allerdings zur Erreichung dieses Ziels offensichtlich ungeeignet, denn mangels standardisierter Methoden zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche in der von der CLP-VO für metallisches Kupfer vorgegebenen Größe, kann die relevante Einstufung nicht praxistauglich vollzogen werden. 

3. Zwischenergebnis
Aufgrund der dargestellten Vollzugsprobleme des Einstufungskriteriums für metallisches Kupfer mit einem spezifischen Oberflächenkriterium im Rahmen der CLP-VO unterliegt dieses Kriterium erheblichen rechtlichen Bedenken im Hinblick auf die Grundsätze der Rechtssicherheit und der Verhältnismäßigkeit. 	Comment by Julius Lüttgau: Wir schlagen eine Abstimmung zu diesem Zwischenergebnis vor und regen an, die vorstehenden rechtlichen Erwägungen durch weiteren fachlichen Sachverstand zu „unterfüttern“. 

Im Anschluss könnte dieses Resümee noch verschärft bzw. (um entsprechende Auslegungsgrundsätze oder Maßnahmen) ergänzt werden.
Um einen insoweit EU-rechtskonformen Vollzug zu gewährleisten, müssen zumindest (von dem Technischen Leitfaden ggf. abweichende) rechts- und vollzugssichere Auslegungskriterien erarbeitet werden, mit denen in Konkretisierung der AVV und der AbfallRRL eine praxistaugliche (Untersuchungs- und) Bewertungsmethodik für metallisches Kupfer im Sinne der CLP-VO festgelegt wird.

III. Genehmigungsrechtliche Konsequenzen einer Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten als gefährlich
Eine Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten als gefährlich hätte umfangreiche Konsequenzen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (hierzu Ziff. 1.) und bestehende Anlagen (hierzu Ziff. 2.). Betroffen wären sowohl Abfallbehandlungs- als auch Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen. Im Einzelnen:

1. Konsequenzen für Genehmigungsverfahren
Abfallbehandlungsanlagen zur thermischen Verwertung von (Haus-)Müll sind in der Regel nach Nr. 8.1 und/oder 8.4 der Anlage 1 zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Auch nach einer möglicherweise veränderten Einstufung von HMV-Schlacke als gefährlicher Abfall, ändert sich an dieser Zuordnung nichts, weil die vorstehenden Nummern der 4. BImSchV auf den Durchsatz abstellen.
Die zeitweilige Lagerung der HMV-Schlacke bei den Abfallbehandlungsanlagen ist auch zukünftig nicht nach Nr. 8.12 Anlage 1 der 4. BImSchV genehmigungspflichtig, weil die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle vom Anwendungsbereich ausgenommen und im Übrigen in der Regel notwendiger Verfahrensbestandteil ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 der 4. BImSchV; s. auch Feldhaus in: BImSchG-Kommentar, Zu 8 Lagerung und Behandlung von Abfällen, Rn. 5). 
Allerdings wäre die Lagerung von HMV-Schlacke über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr mit einer Aufnahmekapazität von weniger als 10 Tonnen je Tag und einer Gesamtlagerkapazität von weniger als 25 000 Tonnen künftig voraussichtlich im förmlichen Verfahren immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig (Nr. 8.14.3.1 der Anlage 1 der 4. BImSchV).
Auch Anlagen zum Umschlagen von HMV-Schlacke mit einer Kapazität von 10 Tonnen oder mehr wären künftig immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig (Nr. 8.15.1 Anlage 1 der 4. BImSchV).
Schlacken-Aufbereitungsanlagen mit einem Durchsatz von nicht gefährlichen Abfällen von 50 Tonnen oder mehr je Tag, können bisher nach Nr. 8.11.2.3 Anhang 1 der 4. BImSchV im förmlichen Verfahren immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig sein und als IED-Anlagen gelten. Allerdings kommt für diese Anlagen mit einer Durchsatzkapazität von 10 Tonnen bis 50 Tonnen pro Tag auch die Durchführung eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens in Betracht (Nr. 8.11.2.4 Anlage 1 der 4. BImSchV). In diesem Fall führt die veränderte Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentrate als gefährliche Abfälle zu einer deutlichen Verschärfung, da diese Aufbereitungsanlagen dann voraussichtlich nach Nr. 8.11.2.1 Anlage 1 der 4. BImSchV im förmlichen Genehmigungsverfahren immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig sind. 
Im Fall der Neueinstufung von HMV-Schlacke als gefährlicher Abfall bedürften Anlagen zur Behandlung dieser Abfälle (Verwertung) insbesondere durch Vermengung oder Vermischung sowie durch Konditionierung künftig, statt wie bisher, einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (Nr. 8.11.1 Anlage 1 der 4. BImSchV).
Daneben wäre unter den vorstehend genannten Voraussetzungen nach der veränderten Einstufung auch die dauernde Lagerung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten bei Aufbereitungs- und Behandlungsanlagen nach Nr. 8.14.3.1 Anlage 1 der 4. BImSchV genehmigungspflichtig.

2. Konsequenzen für bestehende Anlagen
Für den Fall, dass im Zuge einer veränderten Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentrate die Behandlungs- und Aufbereitungsanlagen zukünftig einer anderen Nummer der Anlage 1 der 4. BImSchV zugeordnet werden müssten, ergibt sich daraus nicht zwingend das Erfordernis, ein Änderungs- oder Neugenehmigungsverfahren durchzuführen. Maßgeblich ist insofern die Reichweite der Legalisierungswirkung der Genehmigung, und somit der Umfang der Gestattung. Es kommt darauf an, was im Genehmigungsbescheid geregelt wurde, ob etwa im Fall von Schlacken-Aufbereitungsanlagen nur die Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen genehmigt wurde, oder sich die Genehmigung auch auf HMV-Schlacke erstreckt.
Eine bloße veränderte Zuordnung einer genehmigten Anlage zu einer anderen Ziffer der Anlage 1 der 4. BImSchV bedarf für sich genommen nicht der Durchführung eines immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigungsverfahrens (vgl. Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil vom 18. Juli 2018 – 2 L 45/15 –, juris Rn. 49). Denn §§ 15 und 16 BImSchG stellen auf eine Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage ab. Eine (bloße) nachträgliche Zuordnung einer Anlage zu einer anderen Anlagenbeschreibung ist lediglich als rechtliche Neueinstufung einer bereits genehmigten Anlage zu bewerten. Soweit die Legalisierungswirkung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung daher reicht, bedarf es keiner erneuten oder weiteren Genehmigung (Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil vom 18. Juli 2018 – 2 L 45/15 –, juris Rn. 51). 
Eine (ggf. genehmigungspflichtige) Änderung des Betriebs einer Anlage (§§ 15 und 16 BImSchG) kann aber die künftige Behandlung, Lagerung oder der Umschlag von HMV-Schlacke oder NE-Konzentraten als gefährlicher Abfall in Anlagen darstellen, wenn bislang nur ein Umgang mit nicht gefährlichen Abfällen genehmigt war (siehe zu veränderten Einsatzstoffen Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil vom 15. Januar 2015 – 2 L 40/12 –, juris Rn. 78). 
Je nach Lage des Einzelfalls kann eine solche Änderung des Betriebs auch zu nachteiligen Auswirkungen im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG führen; es bedürfte dann der Durchführung eines förmlichen immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigungsverfahrens. In diesem Fall kann die Neueinstufung zu einer deutlichen Verschärfung für Schlacken-Aufbereitungs-, Lager-, Umschlags- und sonstige Behandlungsanlagen führen und damit zu deutlichen Belastungen der Anlagenbetreiber.
Daneben müssen Anlagenbetreiber von thermischen Abfallbehandlungsanlagen, Schlacken-Aufbereitungsanlagen und sonstigen Behandlungs- und Verwertungsanlagen damit rechnen, dass aufgrund der veränderten Einstufung verschärfte materiellrechtliche Anforderungen, etwa das Wasser- oder Störfallrechts (hierzu Ziff. V. und VI.), mittels nachträglicher Anordnungen gem. § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG oder § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG gegenüber den Anlagenbetreibern durchgesetzt werden. Auch dies kann im Ergebnis zu einer erheblichen Belastung der Anlagenbetreiber führen.

IV. Konsequenzen für die Überwachung und die Betriebsorganisation
Sofern HMV-Schlacke und NE-Konzentrate im Zuge der Novelle der CLP-VO als gefährliche Abfälle eingestuft werden, ergeben sich darüber hinaus erheblich verschärfte Anforderungen aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und den aufgrund des KrWG erlassenen Rechtsverordnungen. 
Denn das KrWG stellt an die Entsorgung sowie Überwachung gefährlicher Abfälle besondere Anforderungen (§ 48 Satz 1 KrWG), die sämtliche Phasen der Abfallbewirtschaftung betreffen. Zu diesen Phasen gehören die Bereitstellung, die Überlassung, die Sammlung, die Beförderung, die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen (§ 3 Abs. 14 KrWG). Mögliche Adressaten der Überwachungsmaßnahmen sind daher alle an der Entsorgung Beteiligten, die mit HMV-Schlacke oder NE-Konzentraten umgehen, insbesondere thermische Abfallbehandlungsanlagen und Schlacken-Aufbereitungsanlagen Im Einzelnen gelten verschärfend die folgenden Anforderungen:
Die Bewirtschaftung von gefährlichen Abfällen unterliegt der abfallrechtlichen Überwachung nach § 47 Abs. 2 KrWG. Danach muss die zuständige Behörde in regelmäßigen Abständen und in angemessenem Umfang Erzeuger von gefährlichen Abfällen, Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, sowie Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen prüfen. Der zeitliche Abstand und der angemessene Umfang der erforderlichen Prüfungen richtet sich insbesondere nach der Gefährlichkeit der Abfälle (vgl. Schomerus, in: Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG, § 47 Rn. 14). Daher führt die Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten zukünftig voraussichtlich zu einem häufigeren Prüfungsrhythmus und einem größeren Prüfungsumfang. 
Es besteht eine Registerpflicht gemäß § 49 Abs. 3 KrWG. Danach gilt die Pflicht, ein Register zu führen (§ 49 Abs. 1 KrWG), neben den Entsorgern von Abfällen (Anlage 1 und 2 des KrWG) auch für die Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen. Die mögliche Neueinstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten dehnt die Registerpflicht daher über die gesamte Kette der Abfallbewirtschaftung aus. Betroffen sind daher insbesondere thermische Abfallbehandlungsanlagen und Schlacken-Aufbereitungsanlagen.
Es besteht eine Entsorgungsnachweispflicht gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 KrWG. Danach haben die Erzeuger und Besitzer, die Sammler und Beförderer sowie die Entsorger von gefährlichen Abfällen sowohl der zuständigen Behörde gegenüber als auch untereinander die ordnungsgemäße Entsorgung gefährlicher Abfälle nachzuweisen. Vor der möglichen Neueinstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten bestand diese Pflicht erst, sofern sie im Einzelfall angeordnet wurde. Auch dies begründet daher eine erhebliche Mehrbelastung der Abfallbewirtschafter.
In Konkretisierung der Register- und Entsorgungsnachweispflichten ist die Nachweisverordnung (NachwV) mit strengeren verfahrensrechtlichen Anforderungen an die Nachweisführung für Erzeuger, Beförderer, Entsorger, Händler und Makler gefährlicher Abfälle anzuwenden.
Es besteht eine Erlaubnispflicht gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 KrWG, nach der Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen Abfällen der Erlaubnis bedürfen. Insofern gelten auch die verschärften verfahrensrechtlichen Anforderungen nach den §§ 9 ff. der Verordnung über das Anzeige- und Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen (AbfAEV). Von dieser Pflicht wären insbesondere Schlacken-Aufbereitungsanlagen betroffen.
Eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht bestünde nur dann, wenn der Entsorgungsfachbetrieb, also der Betrieb der gewerbsmäßig, im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen oder öffentlicher Einrichtungen Abfälle sammelt, befördert, lagert, behandelt, verwertet, beseitigt, mit diesen handelt oder makelt, für die erlaubnispflichtige Tätigkeit zertifiziert ist. Allerdings müssen die Abfallbewirtschafter, insbesondere Schlacken-Aufbereitungsanlagen, auch für die Zertifizierung umfangreiche Anforderungen einhalten (§ 56 Abs. 3 und § 57 KrWG).  

V. Wasserrechtliche Konsequenzen
Die Zuordnung der Gefahrenhinweise H400 und H410 (Aquatic Acute 1 und Aquatic Chronic 1) zu metallischem Kupfer mit einer spezifischen Oberfläche > 0,67 mm2/mg kann zudem dazu führen, dass HMV-Schlacke und NE-Konzentrate in der Regel nicht mehr als „nicht wassergefährdend“ eingestuft werden können. Dann wären die Anforderungen der AwSV an den Umgang mit allgemein wassergefährdenden Gemischen im Hinblick auf HMV-Schlacke und NE-Konzentrate in thermischen Abfallbehandlungsanlagen, Schlacken-Aufbereitungsanlagen und Anlagen zum Verwenden dieser Schlacken in jedem Fall einzuhalten. Im Einzelnen:
Im Grundsatz müssen Anlagen zum Lagern und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist (§ 62 Abs. 1 Satz 1 WHG). Die Konkretisierung der hieraus erwachsenden Pflichten erfolgt in der AwSV, wobei für die Reichweite der Pflichten die Einstufung nach Kapitel 2 der AwSV maßgeblich ist. 
HMV-Schlacke und NE-Konzentrate werden grundsätzlich als feste Gemische eingestuft (vgl. auch BR-Drs. 77/14, S. 120), gelten damit als allgemein wassergefährdend und werden keiner Wassergefährdungsklasse zugeordnet (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 i.V.m. § 2 Abs. 4 und 7 AwSV). Allerdings kann der Betreiber diese Gemische nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 AwSV nach der Mischungsregelung der Nr. 2.2 der Anlage 1 der AwSV als nicht wassergefährdend einstufen, wenn die dort enumerativ aufgezählten Anforderungen eingehalten werden. Insbesondere muss der Gehalt an Stoffen der WGK 2 oder an nicht identifizierbaren Stoffen geringer als 0,2 Prozent Massenanteil betragen (Nr. 2.2 Satz 1 b) und d) der Anlage 1 der AwSV).	Comment by Julius Lüttgau: Wir weisen auf folgendes hin:

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 AwSV dürfte auch schon bisher eine eher theoretische Möglichkeit sein. Gleichwohl ist Ziel dieses Gutachtens (nach unserem Verständnis) alle möglichen Verschärfungen aufzuzeigen.

§ 10 Abs. 1 Nr. 2 AwSV kommt schon bisher nicht in Betracht (Anlage 2 Tabelle 26 und 27 der EBV).

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 AwSV dürfte in der Regel nicht einschlägig sein, weil HMV-Schlacke in der Regel nach der LAGA M 20 der Einbauklasse Z 2 zugeordnet wird (vgl. dort S. 88, Ziff. 2.2.3). 

Im Übrigen bedarf es keiner Gefährdungseinstufung von Anlagen, § 39 Abs. 11 AwSV.
Die Kodierung von Kupfer mit einer spezifischen Oberfläche > 0,67 mm2/mg mit den Gefahrenhinweisen H400 und H410 hat zur Folge, dass dieser Stoff in die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft werden muss (Nr. 4.2 und 4.4 der Anlage 1 der AwSV), also als deutlich wassergefährdend gilt (§ 3 Abs. 1 AwSV). Unter Berücksichtigung des M-Faktors (für Aquatic Acute 1 beträgt dieser 10; Nr. 2.2 Satz 2 Anlage 1 der AwSV) können damit nach der neuen Einstufung von Kupfer mit einem spezifischen Oberflächenkriterium in der CLP-VO HMV-Schlacken oder NE-Konzentrate voraussichtlich in der Regel nicht mehr als nicht wassergefährdend eingestuft werden.	Comment by Julius Lüttgau: Wir bitten um tatsächliche Prüfung, ob dies eine realistische Einschätzung ist.
Zusammenfassend gelten damit im Zuge der Neueinstufung von Kupfer in der CLP-VO für thermische Abfallbehandlungsanlagen, Schlacken-Aufbereitungsanlagen und Anlagen zur Verwendung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten in der Regel die sich aus der AwSV ergebenden Pflichten aufgrund des Umgangs mit allgemein wassergefährdenden Gemischen. Dies umfasst insbesondere die besonderen Anforderungen an die Rückhaltung (§ 26 AwSV), an die Entwässerung (§ 19 AwSV) und die Rückhaltung bei Brandereignissen (§ 20 AwSV). In Umsetzung dieser Anforderungen bedarf es umfangreicher baulicher Anpassungen, etwa einer flüssigkeitsundurchlässigen, austretende wassergefährdende Stoffe zurückhaltenden und gegen äußere Einflüsse widerstandsfähigen Rückhalteeinrichtung (vgl. VG Potsdam, Urt. v. 13.06.2024 – VG 16 K 542/20 – BeckRS 2024, 26691 Rn. 23).

VI. Störfallrechtliche Konsequenzen
Die potentielle Neueinstufung von HMV-Schlacke und von NE-Konzentraten als gefährlicher Abfall ist auch störfallrechtlich relevant. Denn für die Betreiber sämtlicher Anlagen in denen mit HMV-Schlacke oder NE-Konzentraten umgegangen wird, insbesondere aber thermische Abfallbehandlungsanlagen oder Schlacke-Aufbereitungsanlagen, können ab Überschreitung einer Mengenschwelle von 200 Tonnen die besonderen Betreiberpflichten der Störfallverordnung (12. BImSchV) gelten. Im Einzelnen:
Die 12. BImSchV ist auf thermische Abfallbehandlungsanlagen oder Schlacken-Aufbereitungsanlagen anwendbar, wenn die Mengenschwellen für gefährliche Stoffe in Anhang I der 12. BImSchV überschritten werden. Zwar erfolgt die Einstufung von Stoffen und Gemischen grundsätzlich nach der CLP-VO, allerdings ist diese jedenfalls nicht direkt auf Abfälle anwendbar (Art. 1 Abs. 3 der CLP-VO). Daher werden nach Nr. 8 Anhang I der 12. BImSchV Abfälle, die nicht in den Anwendungsbereich der CLP-VO fallen, die aber dennoch vorhanden sind oder vorhanden seien können und unter den angetroffenen Bedingungen hinsichtlich ihres Störfallpotentials gleichwertige Eigenschaften besitzen oder besitzen können, vorläufig der ähnlichsten Gefahrkategorie nach Nr. 1 der Stoffliste der 12. BImSchV zugeordnet.
Daher sind grundsätzlich auch Abfälle bei den Mengenberechnungen zu berücksichtigen. Die Einstufung der gefährlichen Abfälle erfolgt nach der CLP-VO und nicht nach der AbfallRRL, weil die gefahrenrelevanten Eigenschaften in Anhang III der AbfallRRL nicht exakt der Gefahreneinstufung der CLP-VO entsprechen. Wenn ein Abfall entsprechend Anhang I der 12. BImSchV eingestuft worden ist, ist die jeweilige Abfallmenge zur Berechnung der Mengenschwelle heranzuziehen, d.h. die Mengenschwelle bezieht sich auf die Gesamtmenge des Abfalls und nicht auf die Menge der darin enthaltenen gefährlichen Abfälle. Dies ergibt sich aus dem Leitfaden zur Einstufung von Abfällen gemäß Anhang I der Störfall-Verordnung der Kommission für Anlagensicherheit (nachfolgend der „KAS 61“) der zur Auslegung der 12. BImSchV herangezogen werden kann. 
Für die Einstufung sind die Regelungen der CLP-VO zur Einstufung von Gemischen maßgeblich (Anhang I Teil 4 Nr. 4.1.3. der CLP-VO). Für die Einstufung bedarf es insbesondere Informationen über die im Gemisch enthaltenen Inhaltsstoffe und deren Konzentration im Abfall, wobei relevant nur die Anhang I der 12. BImSchV genannten Stoffe sind. Auf dieser Grundlage bedarf es in der Regel einer Berechnung nach Nr. 4.1.3.5. des Anhang I der CLP-VO, die auf der Summierung der Konzentration der eingestuften Bestandteile basiert.
Metallisches Kupfer mit der spezifischen Oberfläche und der Gefahrenkodierung H400 und H410 der CLP-VO wäre auf dieser Grundlage in die Berechnung einzustellen. Dies kann, vorbehaltlich einer weiteren tatsächlichen Prüfung, zukünftig dazu führen, dass HMV-Schlacke und NE-Konzentrate jedenfalls Nr. 1.3.2 der Stoffliste des Anhang I der 12. BImSchV und damit der Gefahrenkategorie E2 (Gewässergefährdend, Kategorie Chronisch 2) zugeordnet werden müssen. Auch der KAS 61 ordnet Schlacken aus der Hausmüllverbrennung (aus Sonderabfallverbrennungsanlagen) der Gefahrenkategorie E2 zu (KAS 61, S. 279).
Sofern die vorstehenden Berechnungen daher zur Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten in die Gefahrenkategorie E2 führen, wäre die 12. BImSchV anwendbar, wenn die Menge des gesamten Abfalls die Schwelle von 200.000 kg überschreitet.
In diesem Fall gelten für (alle) Anlagen, in denen mit diesem Abfall in der relevanten Größenordnung umgegangen wird, die umfangreichen Pflichten der 12. BImSchV. Hierzu gehört zuvorderst die allgemeine Betreiberpflicht nach § 3 Abs. 1 Hs. 1 der 12. BImSchV, nach der der Betreiber die nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen hat, um Störfälle zu verhindern.

VII. Konsequenzen für die Verwertung
Die Einstufung von HMV-Schlacke bzw. NE-Konzentraten als gefährlicher Abfall kann auch Auswirkungen auf die Verwertung haben. Zwar schließt die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) den Einbau von Hausmüllverbrennungsasche der Klassen 1 und 2 bei Einhaltung der in der EBV festgelegten Materialwerte und Einbauweisen nicht aus. Allerdings wird mit der veränderten Einstufung die Akzeptanz der Verwendung gemindert und damit der Zweck der Förderung der Kreislaufwirtschaft unterlaufen. Im Einzelnen:
Nach § 19 Abs. 1 der EBV darf der Bauherr oder Verwender die als mineralischen Ersatzbaustoff einzuordnende Hausmüllverbrennungsasche (§ 2 Nr. 28 EBV; wird nach der FAQ der  LAGA wie HMV-Schlacke behandelt) in technische Bauwerke nur einbauen, wenn nachteilige Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schädliche Bodenverunreinigungen nicht zu besorgen sind. Nach dem Verordnungsgeber kann dies im Sinne einer Vermutung ausgeschlossen werden, wenn die Materialwerte des Anhang 1 der EBV eingehalten werden und der Einbau nur in den zulässigen Einbauweisen nach Anlage 2 oder 3 der EBV erfolgt. Ob die in der EBV vorgegebenen Materialwerte eingehalten werden, beurteilt sich nach den Regelungen zur Güteüberwachung (§§ 4 ff. EBV), wobei es hierbei auf die Einstufung des Ersatzbaustoffs nach der AVV grundsätzlich nicht ankommt. 
Für das mit der EBV angestrebte Ziel, mineralische Ersatzbaustoffe effektiver im Kreislauf zu führen, die im Sinne von § 6 KrWG bestmögliche Verwertung von mineralischen Abfällen zu gewährleisten und die Akzeptanz von mineralischen Ersatzbaustoffen insgesamt zu verbessern um die Vermarktung der mineralischen Ersatzbaustoffen als hochwertige und qualitätsgesicherte Recycling-Produkte zu fördern und die Wiederverwendungs- und Recyclingquote von Schlacken dadurch weiter zu erhöhen (vgl. BR-Drs. 494/21 S. 195), wäre eine Einstufung von HMV-Schlacke als gefährlicher Abfall kontraproduktiv. Denn hierdurch würden bei den Erzeugern, Aufbereitern, Verwendern und Behörden Unsicherheiten über die geeignete Verwendung von HMV-Schlacke entstehen, die zu einer Akzeptanzminderung und damit im Ergebnis einer geminderten Verwendungsquote führt.
Diese Akzeptanzminderung würde im Ergebnis auch den Zweck des KrWG, die Kreislaufwirtschaft durch die Verwendung von Abfällen als Sekundärrohstoffe zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern (vgl. § 1 Abs. 1 KrWG und BT-Drs. 12/5672, S. 39), unterlaufen, und sich in Wiederspruch zu den Zielen der AbfallRRL setzen, die auf die Verbesserung der Effizienz der Ressourcennutzung ausgerichtet sind (vgl. Art. 1 AbfallRRL).

VIII. Konsequenzen für die Verwertung und Beseitigung auf Deponien
Eine mögliche Neueinstufung hätte außerdem erhebliche Auswirkungen auf die Beseitigung und Verwertung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten auf Deponien. Denn bestehende abfallrechtliche Planfeststellungsbeschlüsse müssten geändert werden, es entstünde ein Wertungswiderspruch zur DepV und der Deponiebetreiber müsste in einem engeren Rhythmus Kontrolluntersuchungen durchführen. Im Einzelnen: 
Im Planfeststellungsbeschluss für eine Deponie (§ 35 Abs. 2 Satz 1 KrWG) werden neben der Deponieklasse auch die zulässigen Abfallarten durch Angabe der Abfallschlüssel und Abfallbezeichnungen nach der AVV festgelegt (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 und 6 DepV). Eine mögliche Neueinstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten kann daher zu einer wesentlichen Änderung des Betriebs führen (Mann, in: Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG, § 35 Rn. 110 und Beckmann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, KrWG, § 35 Rn. 92), mit der Folge, dass es im Regelfall nicht nur einer Anzeige (§ 35 Abs. 4 Satz 1 KrWG i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz BImSchG) sondern jedenfalls einer Plangenehmigung bedarf (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KrWG). Etwas anderes würde nur bei der Erweiterung des Katalogs zugelassener Abfälle gelten, wenn die neuen Abfallarten nach Schadstoffgehalt und Mobilität den bereits zugelassenen Abfällen vergleichbar sind (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 11. Dezember 1990 – 20 B 90.2101 –, juris Ls. 1). Dies führt für sich genommen zu einer erheblichen Belastung der Deponiebetreiber. Zudem würden bestehende Entsorgungswege für HMV-Schlacke beschnitten.  
Für die künftige Zulassung ist zudem zu berücksichtigen, dass für die Errichtung und den Betrieb zur Ablagerung von HMV-Schlacke es in jedem Fall der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens bedarf, und ein Plangenehmigungsverfahren nicht mehr in Betracht kommt (§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 Nr. 1 KrWG). Auch dies stellt eine erhebliche Einschränkung der (möglichen) Entsorgungswege dar.
Die möglich Einstufung von HMV-Schlacke (bzw. Hausmüllverbrennungsasche gem. § 2 Nr. 28 EBV; vgl. auch die FAQ der LAGA zur EBV) als gefährlicher Abfall kann zudem zu einem Wertungswiderspruch führen. Denn nach § 6 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 lit k) DepV gilt Hausmüllverbrennungsasche der Klasse 1 oder 2 als nicht gefährlicher Abfall, der die Zuordnungskriterien des Anhang 3 Nummer 2 für die Deponieklasse I einhält. Eine wegen Vollzugsuntauglichkeit mögliche, am Vorsorgeprinzip orientierte, veränderte Einstufung auf der Grundlage der CLP-VO würde sich hierzu in Widerspruch setzen, weil diese „Worst-Case“ Einstufung für jegliche HMV-Schlacke gelten würde. 	Comment by Julius Lüttgau: Wenn HMV-Schlacke die Zuordnungskriterien DK II einhält, ergeben sich keine Änderungen für die Ablagerung (§ 6 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 DepV). 

Gleiches gilt für die Verwendung als Deponieersatzbaustoff (§ 15 Satz 1 iVm Anhang 3 DepV). 
Außerdem hat der Deponiebetreiber bei möglichen einer Einstufung von HMV-Schlacke als gefährlich in einem deutlich engeren Rhythmus Kontrolluntersuchungen durchzuführen (§ 8 Abs. 5 Satz 1 DepV). Dies führt zu einer erheblich stärkeren Belastung der Deponiebetreiber.

IX. Konsequenzen für die Abfallverbringung
Für den Fall einer Einstufung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten als gefährliche Abfälle bestehen umfangreiche Einschränkungen aufgrund der Abfallverbringungsverordnung (EU) 2024/1157 (nachfolgend die „VVA“). Im Einzelnen:
Verbringungen von zur Verwertung bestimmter gefährlicher Abfälle unterliegen dem Verfahren der vorherigen schriftliche Notifizierung und Zustimmung (Art. 4 Abs. 2 lit. d) der VVA). Die Verbringung zur Beseitigung könnte durch die betroffenen Mitgliedstaaten zuudem verboten werden (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 und Art. 11 Abs. 1 lit. d) VVA i.V.m. Art. 4 Abs. 1 des Basler Übereinkommens). Daher bedürfte die Verbringung von HMV-Schlacke und NE-Konzentraten zur Verwertung innerhalb der Europäischen Union der Durchführung eines Notifizierungsverfahrens und könnte zur Beseitigung verboten werden.
Ausfuhren von gefährlichen Abfällen zur Verwertung oder Beseitigung aus der Union in Drittstaaten sind gänzlich untersagt (vgl. Titel IV der VVA).
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